Direktionsrecht

Kein Entzug wesentlicher Tätigkeiten

Der Arbeitgeber darf ArbeitnehmerInnen nicht einseitig wesentliche Tätigkeiten entziehen. Er muss eine Änderungskündigung aussprechen.

Im Urteilsfall sollte eine Stationshelferin im Krankenhaus nur noch mit Reinigungsarbeiten beschäftigt werden. Zuvor hatte sie auch Essen an Patienten ausgegeben und Bettwäsche gewechselt. Ihr Arbeitgeber vertrat die Auffassung, er dürfe der Arbeitnehmerin kraft seines Direktionsrechts eine andere Tätigkeit zuweisen. Der Entzug wesentlicher Tätigkeiten fällt jedoch nicht unter das Direktionsrecht.
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